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 Veröffentlicht am 20.02.1987

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Nichterschöpfung des Instanzenzuges in einer Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches einer Gemeinde im

Bereich der Landesvollziehung, nämlich in einer Angelegenheit betre8end eine als ausschließliche Gemeindeabgabe

gestalteten Lustbarkeitsabgabe.
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